
Wissen interaktiv vermitteln
Schulung zum Umgang mit der Patientenverfügung
Funk bietet interaktive Schulungen zu haftungsrelevanten Themen an. Hierbei fi nden Schadenfälle aus dem klinischen Alltag ebenso 
Berücksichtigung wie die aktuelle Rechtsprechung und Gesetzgebung. Wir geben einen praxistauglichen Leitfaden an die Hand, der 
mit den klinischen Abläufen vereinbar ist. Ziel dabei ist es, Fehler in der Patientenversorgung systematisch zu verhindern und damit 
sowohl dem Krankenhauspersonal als auch den Patienten Sicherheit zu geben.
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Mehr zum Thema: funk-gruppe.com/healthcare

Funk Health Care Consulting hat sich als Beratungsunternehmen auf die Risikoanalyse und Schadenprävention von medizinischen und sozialen Einrichtungen spezialisiert. Funk 
Health Care Consulting ist ein Unternehmen von Funk, dem größten inhabergeführten Versicherungsmakler und Risk Consultant in Deutschland. 1879 gegründet, beschäftigt das 
Unternehmen heute 1.200 Mitarbeiter an 32 Standorten, davon 15 allein in Deutschland. Durch die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, medizinischen und sozia-
len Einrichtungen sowie fachärztlichen Berufsverbänden verfügt Funk Health Care Consulting über langjährige Expertise im Bereich Gesundheit. Wir unterstützen Sie beim Risiko-, 
Qualitäts- und Schadenmanagement sowie bei der Umsetzung von schadenverhütenden Maßnahmen. Mit den Spezialversicherungsmaklern Funk Hospital für medizinische und soziale 
Einrichtungen sowie Funk Humanitas für Wohlfahrtsverbände ergänzt Funk als Systemhaus für Risikolösungen das Dienstleistungsspektrum im Bereich Gesundheit und Soziales. 

Inhalt der Schulung

Das Thema Patientenverfügung erlangt im klinischen Alltag eine immer höhere Bedeutung. In einer Patientenverfügung legen voll-
jährige Patienten(innen) fest, ob und wie sie in bestimmten Situationen ärztlich behandelt werden möchten. Seit dem 2009 in Kraft 
getretenen Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts sind diese Behandlungsvorgaben gesetzlich geregelt. Die Patientenverfügung 
soll auch den Ärzten Sicherheit geben. Dies gelingt, wenn sie den rechtlichen Rahmen verstehen und damit die Behandlung dem 
Patientenwillen entsprechend ausrichten können. Eine Behandlungsmaßnahme, die nicht im Einklang mit einer Patientenverfügung 
steht, wird schnell zur Haftungsfalle. Unsere Schulung beinhaltet die relevanten Fragen im Bereich der lebenserhaltenden Maßnahmen 
und gibt dem Behandler einen Leitfaden an die Hand.

  Selbstbestimmungsrecht des Patienten vs. Therapie-
freiheit

  Abgrenzung Vorsorgevollmacht vs. Betreuungsverfügung
  Form/Widerruf
  Widersprüche zwischen mehreren Verfügungen
  Unbestimmter Wortlaut? Wer entscheidet?
  Rolle des Betreuungsgerichts
  Empfehlungen für die Kommunikation mit den Angehörigen

  Dauer der Schulung:  90 Min
  Referenten/-innen:  Juristen/innen mit langjähriger   

 Erfahrung als Krankenhausauditor/ 
 innen 

  Fortbildungspunkte:  Können beantragt werden
  Ansprechpartner: Anna Wellmann, LL.M., M.A. 

 a.wellmann@funk-gruppe.de 
 fon +49 30 250092-718

 Dr. jur. Alexander Klein, LL.M. 
 a.klein@funk-gruppe.de
 fon +49 30 250092-810

  Kosten: Gern erstellen wir Ihnen ein maß-
 geschneidertes Angebot

  Veranstaltung: Inhouse


